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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5414/J-NR/1993, 
betreffend Schmerzexperimente an Wirbeltieren, die die Abgeord
neten Mag. Dr. PETROVIC und FreundInnen am 14. Oktober 1993 an 
mich gerichtet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zunächst ist zu den in der Begründung der gegenständlichen An

frage enthaltenen Ausführungen festzustellen, daß es sich hie
bei weder um wissenschaftlich fundierte noch sachlich entspre

chend abgesicherte Aussagen bzw. Feststellungen zu Fragen der 

Wirksamkeit von Arzneimitteln handelt. 

Was die Aussagen 'zur Pharma-Forschung bzw. zur Zulassung von 
Arzneimitteln betrifft, so wären dies Angelegenheiten im Voll

zugsbereich des Arzneimittelgesetzes, für die die Zuständigkeit 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
gegeben ist. 

Was die in der Begründung enthaltene Aussage "Tierversuche sind 
nicht nur naturwissenschaftlich unhaltbar - die Validität und 

die Übertragbarkeit auf Menschen ist nicht gegeben" betrifft, 

so ist in diesem Zusammenhang neuerlich auf die auch der 

anfragesteIlenden Frau Abgeordneten Dr. Petrovic bekannten 

Ausführungen von Univ.Prof. Dr. Herbert Pietschmann (über Vor

schlag der vom Zentralverband der Tierschutzvereine Österreichs 

nominierten Mitglieder der Kommission gemäß § 13 Tierversuchs-

5345/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 17

www.parlament.gv.at



- 2 -

gesetz eingeladen) in der 17. Sitzung dieser Kommission zur 
Frage der Wissenschaftlichkeit von Tierversuchen zu verweisen. 

Schließlich muß auch noch zu dem in der Anfrage wiedergegebenen 

Foto "Affe im Schmerzversuch: Unerträgliches Leiden" festge-' 
stellt werden, daß dieses Foto ohne unmittelbaren Zusammenhang 

oder Aussage wiedergegeben wird, weshalb zu diesem auch nicht 

Stellung genommen werden kann. 

Das Interesse des Bundesministeriums für Wissenschaft und For
schung an einer Förderung des Tierschutzes kommt nicht nur in 

einer rigorosen Anwendung des Tierversuchsgesetzes sondern auch 
in einer Unterstützung aller Bestrebungen zum Ausdruck, Alter

nativmethoden zu entwickeln. Wertvolle wissenschaftliche Akti
vitäten in diesem Bereich werden durch den Staatspreis zur För
derung von Ersatzmethoden zum Tierversuch ausgezeichnet. 

Zu dem in der Anfrage mehrfach verwendeten Begriff "Schmerz

experimente" weise ich darauf hin, daß bei einer statistischen 

Erfassung der Tierversuche aufgrund der geltenden Rechtslage 

nicht nach den verschiedenen dem Tier aus der Durchführung des 

Versuches erwachsenden Belastungen (Angst, Schmerz, Leiden, 

dauerhafte Schäden, bzw. sonstige Belastungen) differenziert 
wird und daher eine statistische Aussage über jene Versuche, 

die mit Schmerzen verbunden sind, auch nicht gemacht werden 
kann. Es werden nur jene Daten statistisch erfaßt und veröf

fentlicht, die im § 16 Tierversuchsgesetz 1988 angeführt sind. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

1. Wieviele Schmerz-Experimente wurden jeweils in den Jahren 
1990, 1991, 1992 und in den ersten drei Quartalen 1993 ins
gesamt (S 16 Tierversuchsgesetz) genehmigt? 
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Antwort: 

Da zur Frage "Schmerz-Experimente" nur von der Definition des 
§ 2 Tierversuchsgesetz, BGBl.Nr. 501/1989, ausgegangen werden 

kann, wonach "Tierversuche alle für das Tier belastende, 
insbesondere mit Angst, Schmerzen, Leiden oder dauerhaften 

Schäden verbundenen experimentellen Eingriffe an oder Behand

lungen von lebenden Wirbeltieren sind" (weil ansonsten kein 
Tierversuch gemäß dem Tierversuchsgesetz mit einer Genehmi
gungs- oder Meldepflicht vorliegt), ist auf die im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung erschienenen Tierversuchsstatistiken der 
Jahre 1990, 1991 und 1992 zu verweisen. Diese Tierversuchs

statistiken sind in der Anlage angeschlossen (Beilage). 

Zahlen bzw. statistische Daten über die ersten drei Quartale 

1993 liegen derzeit noch nicht vor; sie werden im Rahmen der 
bis zum 30. Juni 1994 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu 

veröffentlichenden Tierversuchsstatistik enthalten sein. 

2. Wieviele Versuchstiere wurden, gegliedert nach Bundes

ländern, nach der Art und dem Geschlecht der Versuchstiere, 
für Schmerzexperimente "verbraucht"? 

Antwort: 

§ 16 Tierversuchsgesetz sieht eine statistische Erfassung von 

Versuchstieren nach "Zahlen und Arten insgesamt" sowie nach Ver

wendungszwecken wie "zu medizinischen Zwecken", "zu Ausbildungs

zwecken", "zum Schutz des Menschen oder der Umwelt, aufgrund von 

Gesetzen, Verordnungen oder aufgrund richterlicher Anordnungen" 

vor, nicht jedoch nach "Bundesländern" oder nach dem "Geschlecht 
der Versuchstiere". 

3. Wieviele Schmerzexperimente wurden jeweils in den' Jahren 

1990, 1991, 1992 und in den ersten drei Quartalen 1993 im 

5345/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 17

www.parlament.gv.at



- 4 -

Rahmen der universitären Forschung, sowie an den dem 
Wissenschaftsministerium zugeordneten Einrichtungen und 
Anstalten genehmigt? 

Antwort: 
Hinsichtlich der Zahl der verwendeten Versuchstiere im Rahmen 

der universitären Forschung sowie an den dem Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung zugeordneten Einrichtungen und 

Anstalten wird auf die Tierversuchsstatistik im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung, Ressortbereich Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung verwiesen (siehe Antwort zu Frage 1). Zum 

Be~riff "Schmerzexperimente" gilt das oben Gesagte. 

4. Wieviele Versuchstiere wurden in den einzelnen Bundes
ländern, gegliedert nach Tierarten und Geschlecht, im Rahmen 
der universitären Forschung sowie der Forschung an den dem 
Wissenschaftsminiaterium unterstellten Einrichtungen und 

Anstalten "verbraucht"? 

Antwort: 

Zur Zahl der Versuchstiere wird wiederum auf die Tierversuchs

statistik der Jahre 1990, 1991, 1992 verwiesen. 

5. Woher wurden die in Frage 2 und Frage 4 angesprochenen Ver

suchstiere bezogen (bitte Gliederung nach Herkunftsländern 

und Lieferanten)? 

Antwort: 

Gemäß § 11 Ahs. 2 Z. 4 Tierversuchsgesetz dürfen "Tiere für 

Tierversuche nur verwendet werden, wenn sie für diesen Zweck 

oder als Nutztiere gezüchtet oder zum Zeitpunkt ihrer Geburt 

bestimmt worden sind. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn von der 

betreffenden Art für Versuchszwecke oder als Nutztiere gezüch-

" 

J 
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te te und bestimmte Individuen nicht verfügbar sind oder der 
Zweck des Tierversuches die Verwendung von Tieren anderer Her
kunft notwendig macht". 

Dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ist nicht 

bekannt, daß im Ressortbereich von anderen als den gesetzlich 

zulässigen Lieferanten Versuchstiere bezogen wurden bzw. haben 
auch die entsprechenden Überprüfungen keine anderen Erkennt
nisse ergeben. Die Versuchstiere stammen zum überwiegenden Teil 
aus eigener Zucht der Tierversuchseinrichtung der jeweiligen 
Universität bzw. aus der Zucht des Forschungsinstitutes für 

Versuchstierzucht und -haltung der Universität Wien in Himberg 

(dies gilt vor allem für Nagetiere) oder des Lehr- und 
Forschungsgutes Merkenstein der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien. Nutztiere wurden auch aus österreichischen 

landwirtschaftlichen Zuchtbetrieben bezogen. In vereinzelten 

Fällen mußten beispielsweise speziell gezüchtete Versuchstier
stämme von ausländischen Zuchtbetrieben wie der Firma Ivanovas, 

Kisslegg, Deutschland, der Zentralanstalt für Versuchstierzucht 

Hannover, der WIGA-Ges.m.b.H, Sulzfeld, Deutschland, bezogen 
werden. 

6. Schrnerzexperimente sind für die Versuchstiere extrem grausam 

und belastend. Welche "Erfolge" konnten aus den seit 1990 

durchgeführten Schrnerzexperimenten für Menschen abgeleitet 

werden? Welche medizinischen Behandlungsmethoden, Präparate 

und sonstigen Erkenntnisse ergaben sich aus den 

Schrnerzexperimenten? 

Antwort: 

Hinsichtlich der im Ressortbereich von Wissenschaft und For

schung, d.h. im Rahmen der universitären Forschung, sowie der 
Forschung an den dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung zugeordneten Einrichtungen und Anstalten aus Tier-
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versuchen gewonnenen Ergebnisse sind grundsätzlich - wie dies 
in der Wissenschaft üblich ist - den diesbezüglichen wissen
schaftlichen Publikationen und sonstigen im Wissenschafts

bereich üblichen öffentlichen Präsentation, wie z.B. wissen

schaftliche Tagungen, Kongresse etc. zu entnehmen. Eine Dar

stellung im einzelnen ist im Rahmen der Beantwortung einer 
schriftlichen parlamentarischen Anfrage nicht möglich, wobei 

allerdings die Entwicklung von Präparaten keine Angelegenheit 

der Forschungseinrichtungen im Ressortbereich ist. 

7. Wie wird kontrolliert und sichergestellt, daß für diese Ver
suchstiere adäquate tierärztliche Betreuung nach den Experi
menten zur Verfügung steht bzw. daß die Tiere ehebaldigst 
schmerzlos getötet werden? Welche Abteilung Ihres Ressorts 
vollzieht diese Kontrollen? Wieviele BeamtInnen sind öster
reichweit dafür ~ Einsatz? 

Antwort: 

Tierversuche werden vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung nur genehmigt, wenn alle Voraussetzungen des Tierver

suchsgesetzes 1988 erfüllt sind, insbesondere wenn das erfor

derliche sachkundige Personal zur Betreuung vor, während und 

nach dem Versuch vorhanden ist, die ordnungsgemäße Unterbrin

gung und Pflege der jeweiligen Versuchstiere sowie deren 

veterinärmedizinische Versorgung gewährleistet ist und als 

Tierversuchsleiter Personen mit abgeschlossener Universitäts

ausbildung auf dem Gebiet der Veterinärmedizin, der Human

medizin, der Pharmazie oder der Biologie, die außerdem aus

reichende Spezialkenntnis besitzen, zur Verfügung stehen. 

Prüffähige Angaben darüber muß bereits der Antrag auf Erteilung 

einer Genehmigung nach dem Tierversuchsgesetz 1988 enthalten. 
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Zur Kontrolle der in meinem Zuständigkeitsbereich durchge

führten Tierversuche habe ich eine Kommission gemäß § 8 Bundes

ministeriengesetz in Verbindung mit §§ 10 und 12 des Tierver

suchsgesetzes eingerichtet. Diese Kommission besteht aus zwölf 

Mitgliedern. Die Kontrollen werden regelmäßig österreichweit 

von den versuchstierkundlich qualifizierten Mitgliedern der 

Kommission unangemeldet durchgeführt. Die administrative 

Abwicklung der Genehmigungsverfahren wird von den zuständigen 

vier Geschäftsabteilungen für deren jeweiligen Wirkungsbereich 

durch je einen Sachbearbeiter besorgt. 

8. Wieviele Beanstandungen bzw. Bestrafungen wurden in den 
Jahren 1990 bis 1993 wegen unzureichender Betreuung der 
Tiere bzw. Verletzung gesetzlicher Grundlagen verhängt? 

Antwort: 

Die oben genannte Kommission übermittelt dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung laufend Berichte über die 

Kontrollen der Tierversuchseinrichtungen. Allfällige festge

stellte Mängel werden den Dekanaten bzw. Universitätsdirek

tionen zwecks Behebung umgehend mitgeteilt. Lediglich in zwei 

Fällen mußte das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das 

Tierversuchsgesetz 1988 und das Strafgesetzbuch eine ent

sprechende Sachverhaltsdarstellung an die zuständige Staats

anwaltschaft bzw. die Bezirksverwaltungsbehörde weiterleiten. 

9. Können Sie garantieren, daß es keine Doppelforschungen bzw. 
medizinische Forschungen für sogenannte "Me-Too-Präparate", 
also für Parallelprodukte ohne nennenswerte therapeutische 
Verbesserung, gab? Wie wurden diese Kontrollen vorgenommen 
und worauf gründet Ihre Antwort? 
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Antwort: 
Grundsätzlich ist festzustellen, daß es sich beim Tierversuchs
gesetz um ein Bundesgesetz über Versuche an lebenden Tieren 
handelt, dessen Gegenstand es ist, die Versuche an lebenden 
Tieren im Sinne des § 2 Tierversuchsgesetz mit dem Ziel, die 

Zahl der Tierversuche zu reduzieren und Ersatzmethoden zu 

fördern, regelt, aber um kein "Forschungslenkungsgesetz". Ein 

gemäß Tierversuchsgesetz zulässiger Tierversuch ist nach den 

Bestimmungen dieses Gesetzes unter Einhaltung der dort vorge

sehenen Bedingungen zu genehmigen; die Unzulässigkeit von Tier

versuchen ist jedenfalls im § 3 Abs. 3 des Tierversuchsgesetzes 

ausdrücklich geregelt. 

Was den Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung anlangt, so werden an den medizinischen Fakultäten 
Anträge auf Genehmigung von Tierversuchen zunächst fakultäts
intern von einer dafür eingerichteten Kommission auf das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Tierversuchsgesetz 1988 

überprüft. Insbesondere wird die Frage beurteilt, ob ein 

berechtigtes Interesse an den Versuchen besteht, d.h. ob diese 

zur Vorbeugung, Erkennung oder Heilung zum Erkennen oder Beein

flussen physiologischer Zustände oder Funktionen bzw. dem 
Erreichen wissenschaftlicher Erkenntnisse dienlich sein können. 

Durch eine derartige Vorbeurteilung werden - soweit dies 

überhaupt möglich ist - Doppelforschungen ausgeschlossen. Ich 

muß diese Einschränkung machen, da wissenschaftliche Forschung 

bekanntlich weltweit betrieben wird und trotz eines ausgebauten 

Informations- und Dokumentationswesens Parallelitäten nicht 

vollends ausgeschlossen werden können. Der Antrag auf Genehmi

gung eines Tierversuches wird sodann der Kommission für Tier

versuchsangelegenheiten beim Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung zur fachlichen Beurteilung übermittelt. Anhand 

der Anträge überprüfen Experten dieser Kommission bzw. von der 

Kommission beauftragte Fachgutachter die angegebene Projekt
beschreibung und das Ziel des Tierversuches. Nötigenfalls 

• 
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werden durch die Kommission zusätzliche Unterlagen bzw. 

Informationen vom Antragsteller eingeholt. Somit ist eine nicht 
nur formale sondern eingehende inhaltliche Überprüfung durch 

Fachleute gewährleistet. 

10. Werden Sie eine Forschungsarbeit analog der eingangsange

führten Studie des "Arzneimittel-Telegrannns" über echte 

medizinische Verbesserungen im Vergleich zu rein kommer
ziellen Parallelprodukten für Österreich durchführen 

lassen? Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Die in der Frage enthaltenen Fragestellungen über "echte medizi
nische Verbesserungen im Vergleich zu rein kommerziellen 

Parallelprodukten" fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bun

desministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. 

11. Halten Sie Schmerzexperimente an Tieren, insbesondere an 

Wirbeltieren, und da wiederum insbesondere an Primaten, für 

ethisch vertretbar im Lichte der mangelnden naturwissen

schaftlichen Validität von Tierversuchen und der primär 

kommerziellen Ausrichtung der medizinischen Forschung? 

Antwort: 

Zunächst ist von der Definition des § 2 Tierversuchsgesetz 

auszugehen, wonach Tierversuche solche an lebenden Wirbeltieren 

sind. Eine Differenzierung bei lebenden Wirbeltieren nimmt das 

Tierversuchsgesetz nicht vor. 

Die im Rahmen des Tierversuchsgesetzes enthaltenen Kriterien 

für die Zulässigkeit und Unzulässigkeit von Tierversuchen sind 

im Einklang mit den Motiven und Zielsetzungen des Gesetzgebers 

zweifellos auch ethisch vertretbar. 
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Hinsichtlich der "mangelnden naturwissenschaftlichen Validität 
von Tierversuchen" wird neben der einschlägigen wissenschaftli

chen Literatur u.a. auch nochmals auf die Ausführungen von 

Univ.Prof. Dr. Pietschmann verwiesen. 

Von einer "primär kommerziellen Ausrichtung der medizinischen 

Forschung" zu sprechen, ist jedenfalls im Zuständigkeitsbereich 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung - vor 

allem hinsichtlich der medizinischen Forschung an den medi

zinischen Fakultäten der Universitäten - zweifellos unrichtig 
und unzutreffend. 

Der Bundesminister: 

~H 

Beilage 

• 
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NutzUcrre (Hllhnor, Schafe, Zl08QA, Schwolne, !\lader 

u.aw.): 1.43:1; Amphlbloa: 215, r1acho:~, andeN Tl6r8 
und zwar Rotwild. RohwUd. Ptorc1o, Vögel: aa, 

paVon: 
GemllJ § 16 Abs. 1 Ut. b: NagoUaro (Mau.a, Ratte, 

H&mIt8r, . Meorschwo1nchaA ww.): te.«!, KaalA
ehan: 103. Kzltun: 38. Hunda: 115, I4ndYllrUcha!t!Jche 
NulzUIlN (Hahaar. Scbafe. Zlog'A. Schwolne. !\lnder 
u.aw.): 1.431. Amphibien: 215. lIAClaro TlOnl'\lnCl zwu 
PfoNe:43. 

Gemf.D § 16 Alls. 1 UL Cl: N~<lUQN (Maua, RAUoI. 
Hamatu. Moerachwa1achoA uiIw): U'lO. lCaAla· 
eheA: :&.:&40, ICatuA:~, Hwu1e: U, Flache:~. and.re 
Tlere und sWlIl' RClhwUd. Rotwild. Vögel: 45. 

wtaA,nm:&1.Jun11991. 
• rar dIa Bundumlnllltor filr wirt!lChol1lleho Angelagen-

holton: • 

Dr. Plntl 
ruf dell BundCUlmlnlator filr OGlllWldhelt, Sport \lnCl 
. ICoIlll\l&1lGAtollSChutz: 

Ua1v.·Dog, Dro Llobeawßr 

rar die BundeamlnlatoriA für Umwelt, Jugend une! 
rammo: 

Dr. Uatorpart.lnger 

Für den Bundesminister fUr Wl.sMMChIlß und For
achunS: 

Dr. Frllhauf 

• 5345/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)12 von 17

www.parlament.gv.at



• 

AMTSBLATT ZUR 
a AMi iJ ", '@"ßMNWe,' 

WIE ER ZEITUNG 
1Ht*WPSVäH··W§>$mit ""'LkW" • 

Kundbrnaclhungen Nr. 148, Sonntag, 28. Juni 1992 

Bundesministerium für Wissenschaft und ForllChung 
GZ S436/37-7/92 

Veröffentlichung 
des Bundesministeriums Kür wirtG 

schaftliehe Angelegenheiten . 
(ZL.30.581110-UU5/92); 

des Bundesministeriums für Gesund .. 
heit, Sport und Konsumentenschutz 

(ZI. 20.903/0- XXI A/8/92); 
des Bundesministeriums für Umwelt, 

Jugend und Familie 
(ZI. 03 4653/7-U/6/92); 

des Bundesministerlums für Land
und Forstwirtschaft 

(Zl. 11.760/20-11/92) und 
des Bundesministeriums für Wissen

schaft und Forschung 
(ZI. 5436/37~7/92) 

gemäß § 16 Abs. 2 Tierversuchsgesetz, 
BGBI. Nr.501/1989 

Gemäß § 18 Ab,.2 Tlerverauchlgesetz. BOBI. Nr. 
50111989. haben die jeweils zustllndlgen Bunde.mini
ster die Art und Zahl der verwendeten VerauchaUere 
aufgegliedert sellläß § iil Ab,. 1 Tlerverauchlge .. tz 
(das heißt nach a) Zahlen und Arten dlllr illllgesaznt ver
wendeten Veuuclutiere: b) Zahlen und Arten der zu 
medizinischen Zwecken oder zu Ausbildungllzwecken 
verwendeten Verauchatiere; c) Zahlen und Arten der 
zum Schutz deD MeßIIChen oder der, Umwelt verwende
ten Versuchstiere und 0.) Zahlen und Arten der auf 
Grund von Gesetzen. Verordnungen oder auf Grund 
richterlicher Anordnung verwendete,n Verlluchatiere) 
statistisch zu erfassen; diese Statistiken 81nd jeweils 
bis J,um 30. Juni eines jeden Jahres über das vorange
gangene Kalenderjahr im • .Amtsblatt zur Wlener Zei
tung" in,der Form einer gemeillllaDien Statistik zu ver
öUentlichen. 

GemäJl § 18 Abs.2 Tierversuchsgesetz, BOB1. Nr. 
50111989. wird auf Grund der erfolgten Meldungen 
nachstehende Statistik über die Verwendung von Ver
suchstieren im Jahre 1991 veröUentlicht:' 

I. 
BundealllhuoteriulIl !Ur wil1DChaftliche AAgelegeDbol
ten ia Angelegeaholtea deo Gewerbeo und cler Ind,,-

Iltrie: . 

Gesamtnhl gemäJl § 18 Abs. lUt. a: Nagetiere (Mawa. 
Ratte, Hamster. Meerschweinchen 'I.IßW.): 11.400; 
Kaninchen: 335; landwirUchaftliche Nutztiere (HUh- , 
ner): 160; Amphibien: 78; FillChe (ReBenboBenforellen):" 
900. 

Davon: 
GemäJl § 16 Abs. 1 Ut. b: Nagetiere (Maus. Ratte. 

Meerschweinchen): 2347; Kaninchen: 65; landwirt
schaftliche Nutztiere (Hühner): 160; Aznphibien: 78. 

GemäJl § 16 Aba.l lit. c: Nagetiere (MaWl. Ratte. 
Meerschweinchen): 9053: Kaninchen: 2'10; Flache 
(Regenbogenforellen): 900. 
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U. 
Bunde.mlnlsterium für Ge8W1dhelt, Sport Wld KOnJlI
mentenschutz In Angelegenheiten dea GeaWldhelta
wesens. des VeterlnärweaeDII und des Emähnmg.we-

aens einschließlich der NahrungsmlttelkontroUe: 
Gesamtzahl gemäß § 16 Aba. 1Ut. a: Nagetiere (MslII, 

Ratte. Hamster. Meerschweinchen u.w.): 404.181; 
Kaninchen: 19.811; ,Katzen: 5; Hunde: 1"; Affen: 28; 
landwirtschAftliche Nutztiere (Hühner, Schale, Ziegen, 
Schweine. Rinder u.w.): '118; Amphibien: 64. 

Davon: 
Gemäß § 16 Aba. 1 IU .. b: Nagetiere (l,Jalll, Ratte. 

Hamster. Meerschweinchen usw.): 404.181; Kaninchen: 
19.811; Katzen: 5; Hunde: I«; AUen: '28; landwirt
acha1t1iche Nutztiere (HUhner, Schale, Ziegen. 
Schweine. Rinder usw.): '118; Amphibien: 64. 

Gemäß § 16 Abi. 1 lit. d: Nagetiere (Ma\lo9, Ratte. 
Hamster. Meerschweinchen usw.): 403.609; Kaninchen: 
19.576; Katzen: 5: Hunde: 137: Affen: 28; landwirt
schaftliche Nutztiere (Hühner, Schale, Ziegen, 
Schweine. Rinder U!IW.): 675: Amphibien: 64. 

m. 
Bundesmlnlaterlum für Umwelt, JIIgend Wld FamiU. 
In Angelegenheiten betreffend Maßnahmen de. 

Umwelwchutzell: 
Gesamtzahl gemälI § 16 Abs. lUt. a: Nagetiere (MallS. 

Ratte, Hamster, Meerschweinchen U!IW.): 200; Fische: 
213. 

Davon sind 200 Nagetiere (Ratten) gemälI i 16" !-b •• l 
Iit. d und 213 Fiache gemäß § 16 Aba. 1 Iit. c verwendet 
worden. 

IV. 
Bundeomlnloterlum für Land· und Forotwinachl!llt In 
Angelegenheiten dor w1ollenllchaftllchen' Elnrichtu.o
gen deo BundGlll, für die der BundGlomlnilllGr für Lud-

und Forotwlrtochl!llt &uoUindlg lot: 
Gesamtzahl gemäß § 16 Abo. 1 lit. a: Fische: 10~. 
Alle yorstehend angeführten Versuchstiere' sind 

gemäß § 16 Abs. 1 lit. c verwendet worden. 

V. 
Bllndeumlnloterlum für WllloGlnochl!llt und JIl'orechuo, 

In AngelegenhellGn deo Hoc:hllchillwesenll 
Gesamtzahl gemälI § 16 Aba. l11t. a: Nagetiere (MallS, 

Ratte. Harneter, Meerschweinchen \IoSW.): 36.aM; 
Kaninchen: 2766; Katzen: 125; Hunde: 52: landwirt
schaftliche Nutztiere (Hühner, Schale, Ziegen. 
Schweine, Rinder U!IW.): 3389; Fische: 389: andere Tiere 
und zwar: Rotwild. Rehwild, Pferde, Vögel: 06. 

Davon: 

GemälI § 16 Aba. 1 1It. b: Nagetiere (Ma\lo9, Ratte. 
Hamster, Meerschweinchen wrw.): 32.807: Kaninchen: 
361: Katzen: 65: Hunde: 52: landwlrtsc:ha1t1lcho Nutz~ 
tiere (Hühner, Schale, 'Zlesen, Schweine, Rinder IISW.): 

333'1; Fische: 381); andere Tiero und zwar: Pferde. 
Vögel: 87. .' 

Gemäll § 18' Abn. I lIt. c: Nageti"re (MallS, Ratte; 
Hamster, Meerschweinchen usw.): 823; Kaninchen: 27; 
Katzen: 60; IandwirtlJc:ba1t1lche Nutztiere (Hühner. 
Schale, Ziegen, Schweine, Rinder uJW.): 52: andere 
Tiere und zwar: Rehwild; Rotwild: 11. 

GemlW I'UI Aha. I 1It. d: Nagetiere (MaUl, Rattt • 
• Hamster. Meerschweinchen UIW.): 3528; Kaninchen: 
2378. 

Wien, am U.Junl1992 •• 

Für den Bundesminister für wlrtsc:hafWche 
Angelegenheiten: 

Dr. Pöltl 
Für den Bundeamlniater für Geaundhelt, Sport und 

Konawnentenachutz: '. 
Unlv.-Doz. Dr. Lie beB w ar '. 

Für die Bun~e8m1niaterln für Umwelt, ,Jugend und 
Famllle: , 

Dr. Unt.efperUnger 

Für den Bundeamlniater für Land- und 
Forstwirtschaft: 

Dr. Hnncvencl 

Für lien BundollminIDter für Wlaaenschaft und 
Forac:bun8: . 

Dr. V r Ü h 0 11 f ~542 
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, AMTSBLATT" ZUR 

T+%§i€i#'''W Whii4i ,MiM;;' 'U-= T 1 

WIENER ZEITUNG 
Mliiß +'W'I P:hdiijiiiMiJ.iSWiI!i§A4 [ • •

•••• 

. . 

I{undnlachungen Nr. H6, Somitag, 27. J~ 1993 

Bundearnln!sl4r1wn fUr Wl&11elUlChalt \:Ud Forschuna • 
GZ M3Sl11-Pr/S/93 : 

Veröffentlichung 
des BundoSllUniStedums für 

wirtschnftllch~ Angelegeuhciten .' 
(Z1. 30.581/9-!II/5al93); 

des Bundesmlnlste:r1ums für 
Gesundheit. Sponund 
Konsumentcnscnutz 

(Zl.20.903/2-IIIAl8l93); 
des Bundesmlnistcrlums für Umwelt, 

Jugend l.lr.d Fumllle 
(2'.1. 03 46~3/6-XIl(/93). 

des nundes.minlstcdums für 
Land- und ~orstwirtschrut 
(Z1. 11.760/17-1 1/93) und 

des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung 

(Zl. S4361l.1-PrIS/93) 
gemiiß § 16 Abs. 2 TieX'Ver~uchsgesetz. 

BGBl. Nr.501l1989 
Gemä.!S § 1G Abll.3 Tiervl1fllUchss0BOtz, BCiBl. 

Nr. 601/1989, haben dle jeweils &Wltlindlgen Bi.mdemil
nister die Art und Zahl der veIVJendeten Verauchstien 
auIg'll;lIedan aemllß § 18 Aba. 1 TiervarauchDgeaetz 
(du heiJ:t nach 1\) Zahlen und Arton du w81\l1tUUt va:
wendel4n Vllre\lWUero, b) ZAhlen 'und Arten der IU 
medizlrJachen Zwecken odor &U AWlbUdunguwecken 
verwend.t.en Vora\l~haUere, c) Zahlen und ArtoA 4 ... 
;um Sch\lu C:1I8 MGlUlCheQ odor 4er Umwelt Vßtvlendo
tan VerauwUerQ und 4) Zahl0n und ArteA clG&' &uf,. 
grund von GeNtzan, Vero:;!.nu:lgen Ode: aldgND4 
richterliche: Anordnung verwendeten Versuchstiere) 
Itati.Uich ;u orflWen; dl~e Statistiken Illnd jewelll 
bl.;um 30.Junl eines jeden JahreB über du vorang ... 
gan.ene Kalenderjahr 1m ,.kntiblatt zur Wlener Zel. 
tun&,' 101 der FOtl:i elno&' ß8ce!llllamen StaUet.ll, ;\1 ver
ö!!enUlchen. 

Ge:näll f 18 Aba. :& TillrvorlluduglNu, BOSl. 
Nt.5011Ul89, ",;I,d &wgrund de: Gdo~ M,14~sen. 
nr..:b.:.theuc.l. Stat.latik Ilb$r d.ie Vßl'WllA4ung VOA V ..... 
• \lCh,UOlon Im Jahr 1922 voröUentUcht: 

Ho 
BI:Ade,n:Jniaurilllll rur wlrt8ch&1tlJchG Augellglcll~l. 
&on 102 Al:.ga!egozU,elwr. cl.uOewerb<Je \lAd de,. IDcI~. 

OUi01 

• Gese.mb:.clll gex:al!!l § 18 Aba. 1 Ut. a: . 
r Nagotioro (MI.WI, Ratte, Ueerllchw8!n~hen, \&&W.): 755 
~-u~&en:15 . 
Davcn: 

Gemäß § 16 Ab!!. 1 Ut. b: 
N",.Uere (LiaWl, Ratte .. Meerech~~): :Ile· : 

Gemäß § 16 MJo.l Ut: c: 
Nllieüefo (MaWl, RatuJ, Meora.:hwe1nchen): ~7 . 
Kaninchon:25 

.. 
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xx. 
BllncJesm1nlgtoriÜDa Iib' Go&!'IDcJbCllt. Sport wad Xouu
ma"ioaocJwtn 1m AalJoleg~ieD' doa ~&a
WOMDIl. cIeD VO~4IOODI wad cJu Itraibnuapwe-
_e~QlWcb_N~~' 
. . . aßaamtWU gemM 116 Aba.l11t. a: 

NlI&eUero (MaWl, Ratte, Haniirter. ll4eerllCh~1D 
UBW.): 223.1113. 
K,n1pchlln: 22.254 
lCafzon: & . 
~UiIde:~5 
AlW1 (RhIlIllW): 95 
laridwirtac:batWcho Nllutiero (Hilhner, SchaletZle,en, 
Sc.Il~Q, lUndcar UIlW.): 592 
Amphibien: 95 
~ (~paMen im lawelldea Vv.uch): 23 
D .. ~OA: 

CiomäIJ ß 16 Abi.! Ut. b: 
NigeUel'$' (~, Ratt.o, HnmstBr, WeerllChwt1DcbeD 
UIlW.): 223.088 
Kanl.ncbeD: 31~ 
Ki.t18n: 5 
HW:uIe:305 
~ (RheDws): 95 • 
lan4w1.rtßchafQ1che NuuUer0 (Hühner, Schafe, ZleglD, 
Schw81no, lUndor UIlW.): 592 
Amphibien: 95' ' 
AiJAA· (Sch1mpc.nllen): U 

. G<!mäll 'ß 18 Abs. 1 llt. c: 
~~QUero (MaWl. &tta. Hamster, l\4eerachwo1nchen 
wrvi.): 21U05 
Ka'.lilncben: :u.o7'l 
Ka~n:5 
Hunilo: 166 
Atfon (RheaWl): 95 
landw1rtDch~cho N~tzti(U'e (Hilhner, S9hafe. Zlesen. 
Schwein". RJ.ndor UIlW.): 588 . 
Amphibien: 95 
~ (SchUnpanll8n):.23 

Gemäß § 18 Abs. 1 llt. d: 
N88QUero (MaWl. Ratte, Hamster, l\4eer/lChwe1ncben 
UIlW.): 17~.~" 
Kaninchen: 21:&79 
Katzen: 5 
Hunde: 293 
Mon (RhollWl): 3 
landw1l1achafWch€l Nutztiere (Hilhner, Scha.fe, Ziegen, 
Schweine, Rinder UllW.): 51 
Men (Sch1mpanoon): 23 

11I. 
BuucJ .. m1D18&orium fIlr Umwell. Jugend uad Famlll. 
la AagoloßoDlaoltoa botre&ucJ Ma.llnahpaea du 

UmwelU!chIlt&eIl& .. 
Gesamtzahl gemäß § 18 Abs. 1 llt. a: 

Nagetiere (MaWl, Ratte. HamIlter, Meerschweinchen 
u.w.): :s.o'l9 

KaDlncbEln: 98 
FUche:350 . 

Al,lo voruwhelld angeführten Vor.uchstiere a1Ild 
gemll.ß § 16 Abs. 1 Ut. cl verwendetworclen. 

IV. 
Bund&am1D1alorium Ülr Luclo wad Fon~ ba 
Ang.lo,enbolIeD. c1Gr wlsII4D1'Cbeilllcbsll Elaricbtwa
seil cl8t.l Bunden, für dio clor BUD~W mr LaU-

. UDd FOI'CI~ Watl!n41,lst: 
~tmh18gmJUJ 1'18 AbI.'lllt. a: 

Flache 1.330 
Pferd3: 13 

VOll doll. VorB~ MgeruhrtoD VuauchaUIrID 
81nd eil$ 13 Pfanlo SemAß g 18 Abs.l'Ut. b UDd eilo 1.330 
FUchs gemAß n 16 AbD.l Ut. CI verwendet worclaU; 

.' 

'" 
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V. 
Bundellmlnlstepum mr Wlsuoll3Chaf& Wld Forschwl, 
In Angelegenheiten deB HochBchww61B8All BOwie der 

öllterrelc:h1ach$n AkAdemIo der WlaHDt'cb,fteD 
G.samtzahl gemäß 118 Abi. 1 Ut. a: • 

NlI8etiere (Ma\lll, Ratte. Hamster. Meerachwe1nchen 
WIW .): 42.611 , " 
~chen: 3.239, , 
Katzen: 26 
Hunde:, 88 
landwirtschaftliche Nutztiere (HUhner. Scliafe. Ziegen. 
SChweine. Rinder WIW.): 2.965 
Fische: 2.160 
andere Tiere. und zwar: Rehwild; Pferde. Elel. Vögel: 
143 
Davon: 

'" G.miB 116 Abi. 1 Ut. b: . 
Nagetiere (Maua. Ratte. Hamster. Meerachwe1nchen 
WIW .): 31.469 • 
Kaninchen: 832 
Katzen: 26 
Hunde: 88 
landwirtschaftliche Nutztiere (HUbner. Schafe, ZI,,,en. 
Schwe1D,e. Rinder WIW.): 2,965 
Fische:'100 ' 
andere Tiere. und 'zwar: Pferde. Elel. Vögel: 162 

GemiB 116 Abi.l11t. c: 
Kanincben:40 
Fische: 1.500 ' " 
andere Tiere. und zwar: Rehwild: 6 

G.miB 116 AbI. 1 Ut. d: 
Naaetle~e ,(Maus; Ratte~ HauiBtAir. Meerschwe1nchen 
WIW.): U10 ' 
Kaninchen: 2.395 
Fische: 560 

Wien. am 16.Junl1993. 

Für den BundeSJDin.13ter für ~unClheit. Sport und 
Konaumentenschutz: 

Unlv.-I!ox. Dr. LI e b e IW a r 

F\lr den Bundesminlster für 
wirtschaftliche Angelegenheiten: 

Dr~ pölt1 .. . . ", ... ' . ~ '. .' ..... 
Fili cl1e llundesm1n1llter1n. für 'Umwelt,' Jugend ~ 

. Famme:.. • 
, Dr. Sc hob e r 

F\lr den Bundellminlster.für Land- und 
FOfDtwirtllchaft: 

Dr. H 0 n c v e nc 1 

F\lr den Bundeominlßter für WiMenacbaft und 
ForllChung: ' ' 

Dr. Frühauf 10933 
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